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Lichtenberg

Verschmähte Beute

Am Morgen hatte Ritter Schorsch eine Konferenz
von mittlerer Güte zu bestehen, der Nachmittag
war für eine politische Diskussion reserviert.
Dazwischen blieb Zeit zum Mittagessen im obern
Stock des Bahnhofbuffets. Beim Kaffee vertiefte
sich der Gesättigte so intensiv in einen Zeitungsartikel,

dass er Uhr und Umwelt gänzlich vergass
und am Ende wider alle Absicht zum neuen Treffpunkt

hasten musste. Dort kam er gerade noch

zeitig, aber ohne Mappe an. Ein Rückruf ergab,
dass sie inzwischen verschwunden war. Zwei Stunden

später, als die Gesprächsrunde sich verflüchtigte,

beschloss der Ritter, die Suche nach der
verlorenen Mappe trotz geringer Hoffnung persönlich
aufzunehmen. Als er die Treppe zum bereits
erwähnten Lokal emporstieg und dabei krampfhaft
überlegte, wohin er das verflixte Ding denn eigentlich

gestellt oder gehängt habe, fiel sein Blick auf
einen schwarzen Gegenstand in einer Mauernische:
die Mappe! Da stand sie mit offenem Reiss-

verschluss, doch mit intaktem Inhalt. Der Schlussbericht

der Arbeitsgruppe Wahlen über die
Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung
samt einem Haufen dazugehöriger Notizen hatte
sich offenkundig als unbrauchbare Beute erwiesen;
weder Antiquariate noch ausländische Geheimdienste

wären daran interessiert gewesen, und zur
Stillung persönlichen Bildungshungers schien die
Ware auch nichts nutz. Dabei hätte Ritter Schorsch
den Verlust mit Fassung getragen, wenn er zu
einem Akt unfreiwilliger staatspolitischer
Entwicklungshilfe geworden wäre.

Der Mann müsste wegen NichtVerwendung des

Entwendeten bestraft werden.
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